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Regeste

Rückbau Wellblechwand/Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes/Ersatzvornahme
auf der Liegenschaft Nr. 6875 | Raumplanung und öffentliches Baurecht

Erwägungen

E. 1
A.________ ist Eigentümer der Liegenschaft Nr. 6875 in Gachnang. Am 30. September
2017 reichte ein Nachbar bei der Gemeinde Gachnang eine Anzeige betreffend einer auf der
Liegenschaft Nr. 6875 ohne gültige Baubewilligung erstellten Sichtschutzwand ein. In der
Folge forderte die Gemeinde Gachnang A.________ zwei Mal erfolglos zur Einreichung
eines nachträglichen Baugesuchs auf. Anlässlich einer Aussprache mit der Gemeinde
machte A.________ geltend, die damalige Gemeindebehörde habe seinem Vater mündlich
eine Baubewilligung erteilt bzw. erklärt, dafür benötige er keine Baubewilligung. Mit
Entscheid vom 2. Juli 2018 entschied die Gemeinde Gachnang, dass für die bestehende
Wellblechwand kein nachträgliches Baubewilligungsverfahren durchzuführen sei. Den
dagegen erhobenen Rekurs hiess das Departement für Bau und Umwelt des Kantons
Thurgau am 9. September 2019 gut und wies die Gemeinde Gachnang an, ein
nachträgliches Baubewilligungsverfahren durchzuführen. In der Folge reichte A.________
am 10. November 2019 ein nachträgliches Baugesuch ein, gegen welches Einsprache
erhoben wurde. Mit Entscheid vom 15. Juni 2020 verweigerte die Gemeinde Gachnang die
nachträgliche Baubewilligung und ordnete den Rückbau der Wellblechwand bis 30.
September 2020 an. Dagegen erhob A.________ Rekurs, den das Departement für Bau und
Umwelt des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 8. Februar 2021 abwies und A.________
verpflichtete, die Schutzwand innerhalb von drei Monaten ab Rechtskraft dieses Entscheids
vollständig zu entfernen und den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen.

E. 2
Die Gemeinde Gachnang forderte A.________ unter Androhung der Ersatzvornahme
sowohl am 13. Juli 2021 wie auch am 12. Januar 2022 zum Rückbau der Schutzwand auf.
Am 27. Februar 2022 reichte A.________ bei der Gemeinde Gachnang ein Baugesuch für
die Erstellung einer Holzwand ein. Mit Entscheid vom 6. April 2022 trat die Gemeinde
Gachnang auf das Baugesuch nicht ein. Am 26. September 2022 ordnete die Gemeinde
Gachnang die Ersatzvornahme an. A.________ focht den Vollstreckungsentscheid am 3.
Oktober 2022 an. Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau hiess mit Entscheid vom
14. Dezember 2022 die Anfechtung insoweit gut, als es die Verfahrensgebühr für den
Vollstreckungsentscheid auf Fr. 400.-- reduzierte. Im Übrigen wies es die Anfechtung ab,
soweit es darauf eintrat. Zur Begründung führte das Verwaltungsgericht zusammenfassend
aus, dass es einzig um den Rückbau der Wellblechwand gehe. Der
Zwangsvollstreckungsentscheid stimme inhaltlich mit dem Entscheid in der Sache überein



und die Ersatzvornahme erweise sich als verhältnismässig. Die Frage der Zonenkonformität
der Holzwand sei nicht Verfahrensgegenstand.

E. 3
A.________ führt mit Eingabe vom 18. Januar 2023 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichtsgerichts des Kantons
Thurgau. Das Bundesgericht verzichtet auf die Einholung von Vernehmlassungen.

E. 4
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung einer Beschwerde in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Hinsichtlich der
Verletzung von Grundrechten gilt der in Art. 106 Abs. 1 BGG verankerte Grundsatz der
Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht; insofern besteht eine qualifizierte Rügepflicht (
Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 136 I 49 E. 1.4.1, 65 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es obliegt dem
Beschwerdeführer namentlich darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid gegen
Grundrechte verstossen soll. Der Beschwerdeführer setzt sich mit der Begründung des
Verwaltungsgerichts nicht auseinander. Mit der blossen Darstellung seiner Sicht der Dinge
vermag er nicht im Einzelnen und konkret aufzuzeigen, inwiefern die Begründung des
Verwaltungsgerichts bzw. dessen Entscheid selbst rechts- bzw. verfassungswidrig sein soll.
Die Beschwerde genügt den Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 BGG
offensichtlich nicht, weshalb auf sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 BGG
nicht einzutreten ist.

E. 5
Auf eine Kostenauflage ist ausnahmsweise zu verzichten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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